
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 

 Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen 

 
  

Arbeitslosenhilfe 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Kanton Basel-Stadt 
 
Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen 
Hochstr. 37, Postfach 
4002 Basel 
 
Öffnungszeiten Empfang 
Montag bis Freitag 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 
Kontakt 
Telefon 061 267 50 78 
www.awa.bs.ch 

http://www.awa.bs.ch/


 
 

Angebot 
Die Arbeitslosenhilfe vermittelt stellensuchende Personen an 
Einsatzorte in der kantonalen Verwaltung oder im Non-Profit-
Bereich. Finanziert werden sie mit einem ordentlichen Arbeits-
vertrag in der Regel für 6 Monate aus dem Fonds zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit. 
 
Ziel 
Das Ziel ist eine aktuelle Arbeitserfahrung, sowie ein Zwischen-
zeugnis und eine Referenz, die das Finden einer Stelle unter-
stützt. Begleitend wird ein Bewerbungscoaching angeboten. Es 
können auch Kurse oder Weiterbildungen finanziert werden, 
wenn es für die Vermittlung erforderlich ist. 
 

 

Voraussetzungen der Stellensuchenden 

 Personen, die nach der Aussteuerung bei der Arbeitslosen-
versicherung eine offene Rahmenfrist haben 

 Personen, die sich innerhalb von zwei Jahren nach 
der Aufgabe einer selbständigen Tätigkeit bei der So-
zialhilfe melden und eine Anstellung suchen 

 Personen, die zu 100% arbeitsfähig und arbeitsmotiviert 
sind 

 Mindestens 2 Jahre Wohnsitz in Basel 

 Arbeitsmarktnähe – d.h. ein Einsatz von 6 Monaten könnte 
sich entscheidend auf das Finden einer Stelle auswirken. 

 Personen, die im Sinne der Sozialhilfe bedürftig sind 

 

Gesetzliche Grundlage  
Die gesetzliche Grundlage zur Durchführung der kantona-
len Arbeitslosenhilfe bildet das Gesetz betreffend kantona-
le Arbeitslosenhilfe (ALHG) vom 24. Juni 2004 und die 
Verordnung betreffend kantonale Arbeitslosenhilfe (ALHV) 
vom 21. Dezember 2004. 

 

 

 

 

  

Der Einsatzort bietet 
- einen Arbeitsplatz zu 100% 
- ausreichende, fachliche Begleitung während des 

Einsatzes 
- ein Zwischenzeugnis nach drei Monaten und  

ein Schlusszeugnis nach Beendigung des Einsatzes 
 

Wir bieten 
- Beratung beider Seiten bei Bedarf 
- Unterstützung bei der Stellensuche 

 
 

Weitere Informationen 
alh.awa@bs.ch 

 
QR-Code für das Merkblatt und Gesuch um Kantonale 
Arbeitslosenhilfe 
 

 
 

Arbeitseinsätze über die Arbeitslosenhilfe 

mailto:alh.awa@bs.ch

